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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: Beschluss-Nr.: L-30-72/20

Aktenzeichen:

Amt: Bauen zu behandeln in:

Datum: 07.01.2020 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:Änderung der Gebührensatzung der Gemeindehausnutzung in der Gemeinde
Linthe    
Kurzinfo zum Beschluss 1. Änderung der Gebührensatzung der Gemeinde Linthe zur
Nutzung von Gemeindehäuser durch Dritte    

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Gesamtkosten:  Jährliche Folgekosten:  

Finanzierung
Eigenanteil:

 Objektbezogene
Einnahmen:

 

Haushaltsbelastung:  

Veranschlagung: Nein mit Nein 

Produktkonto: 57300.432100 FinanzH: ErgebnisH:

geprüft und bestätigt:
Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

GV 1 04.03.2020

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzende der GV
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Beschluss-Nr.: L-30-72/20

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Gemeidevertretung Linthe beschließt den Entwurf der  1. Änderung der
Gebührensatzung der Gemeinde Linthe für die Nutzung von Gemeindehäusern durch Dritte.
   

Unterschrift / Datum:

Vorsitzende der GV

Begründung

Durch die Erträge für die private Nutzung der Gemeindehäuser wird zuzeit nur ein geringer
Kostendeckungsgrad von teilweise unter 10% erzielt. Auf Grund dessen wurde die
Gebührensatzung überarbeitet.

Nach der anhängenden Kalkulation wird eine Anhebung der Nutzungsgebühren aller
Gemeindehäuser der Gemeinde Linthe empfohlen.

Alle Änderungen im Entwurf sind kursiv gedruckt.

Der § 2 Absatz 3, Reinigung durch nutzende  Interessengruppen und Vereine, soll noch
formuliert werden. Hier wird die Gemeindevertretung gebeten, einen Vorschlag vorzugeben.

    


